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Im Bereich der überobligatorischen Vor-
sorge können Pensionskassen frei ent-
scheiden, wie sie den Zinssatz für die 
Verzinsung der Altersguthaben festsetzen 
wollen. In der Praxis ist es relativ verbrei-
tet, den definitiven Zinssatz am Ende der 
Rechnungsperiode – unter Berücksichti-
gung der tatsächlichen finanziellen Lage 
– festzulegen. Für die während des Jahrs 
eingetretenen Vorsorgefälle (Austritte, 
Pensionierungen etc.) kommt ein vor-
gängig provisorisch festgelegter Zinssatz 
(auch Mutations-, Arbeits- oder Rech-
nungszinssatz genannt) zur Anwendung.

Die oben beschriebene Methode hat 
– sofern der provisorische und der defi-
nitive Zinssatz unterschiedlich hoch aus-
fallen – zwangsläufig eine Ungleichbe-
handlung von austretenden und verblei-
benden Personen zur Folge. Sofern dafür 
eine ausreichende reglementarische 
Grundlage besteht, ist eine solche Rege-
lung nach Auffassung des Bundesge-
richts grundsätzlich nicht zu beanstan-
den.1 Dies stets unter der Voraussetzung, 
dass sich die Ungleichbehandlung sach-
lich rechtfertigen lässt und die Verhält-
nismässigkeit gewahrt bleibt.

Austritte per Jahresende
Gewisse Vorsorgeeinrichtungen ord-

nen Personen, die während oder am 
Ende eines Jahrs ausgetreten sind, der 
gleichen Gruppe zu. Begründet wird dies 
häufig damit, dass ein definitiver Zins-
entscheid erst nach Vorliegen der Jahres-
ergebnisse gefällt werden kann. Eine 
nachträgliche Korrektur der bereits ver - 
arbeiteten Austritte hätte einen nicht un-
erheblichen administrativen Mehrauf-

1 BGE 140 V 169 E. 5.2 f.

wand zur Folge. Es findet sich aber auch 
das Argument, unter dem Aspekt der 
Gleichbehandlung sei es sachgerecht, bei 
der Verzinsung auf den Verbleib in der 
Pensionskasse abzustellen und die Versi-
cherten also gleichsam für ihre Treue zu 
belohnen.

Das Bundesgericht hatte bereits frü-
her entschieden, dass während des gan-
zen Jahrs versicherte Destinatäre bei 
einem Austritt oder einer Pensionierung 
per Jahresende den verbleibenden (aktiv) 
versicherten Personen zinsmässig gleich-
zustellen sind.2 Offen war jedoch, ob 
und inwiefern eine andere Verzinsungs-
praxis auch beim Vorliegen einer klaren 
reglementarischen Bestimmung als un-
zulässig taxiert würde.3 Dem Bundesge-
richt hat sich nun die Gelegenheit ge-
boten, auch diese Frage zu klären. Nach-
folgend wird auf das im letzten März 
publizierte Urteil eingegangen.4 

 
Sachverhalt

Dem Streit lag der Austritt eines Ver-
sicherten per Jahresende zugrunde. Die-
ser wurde Ende 2012 von seinem 
Arbeitgeber entlassen, was zeitgleich 
zum Ausscheiden aus dessen Vorsorge-
einrichtung führte. Aus der Austritts-
abrechnung ergab sich, dass ihm die 
Pensionskasse für das Jahr 2012 keine 
Zinsen vergütete.

2 Urteil 9C_876/2014 vom 5.3.2015 (E. 4); 
BGE 140 V 169 E. 5.1; Urteil 9C_325/2012 
vom 2.11.2012 (E. 5.3).

3 Vgl. Simon Heim, Knifflige Fragen bei der 
Zinsfestlegung, SPV 08/2014, S. 90 f.

4 Urteil 9C_176/2015 vom 4.3.2016 
 (Entscheid in französischer Sprache).

Konkretisierung der Rechtsprechung zur Verzinsung

Bundesgericht schafft Klarheit
Das Bundesgericht musste sich in jüngerer Vergangenheit wiederholt  

mit Fragen zur Verzinsung des Altersguthabens befassen. Ein neues 

Urteil stellt nun klar, dass das Altersguthaben von per Jahresende 

 austretenden Personen in jedem Fall gleich wie dasjenige der ver-

bleibenden Personen zu verzinsen ist.

IN KÜRZE

Personen, die per Ende eines 
Jahrs austreten oder pensioniert 
werden, sind den verbleibenden 

(aktiven) Versicherten zins mässig 
konsequent gleichzustellen.
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Gemäss anwendbarem Reglement der 
am Recht stehenden Vorsorgeeinrich-
tung legt der Stiftungsrat jährlich (retro-
spektiv) den definitiven Satz für die Ver-
zinsung der Altersguthaben fest. Gleich-
zeitig entscheidet er (prospektiv) über 
die Höhe des provisorischen Zinssatzes 
für Mutationen (unterjährige Austritte 
etc.) im neuen Jahr. Das Reglement prä-
zisiert zusätzlich, dass der definitive 
Zinssatz nur für diejenigen Personen an-
gewendet wird, die am 1. Januar des Fol-
gejahrs weiterhin versichert sind.

Aufgrund einer Unterdeckung hatte 
der Stiftungsrat zu Beginn des Jahrs 2012 
beschlossen, bei Austritten im laufenden 
Jahr (1. Januar bis und mit 31. Dezem-
ber 2012) keine Zinsen auf dem Alters-
guthaben zu vergüten (Nullverzinsung). 
Nachdem sich die finanzielle Lage bis 
Ende des Rechnungsjahrs offenbar ent-
spannt hatte, entschied der Stiftungsrat, 
die Altersguthaben der am 1. Januar 
2013 weiterhin versicherten Personen 
für das Jahr 2012 mit 3,5 Prozent zu ver-
zinsen.

Der Versicherte wollte sich damit 
nicht abfinden und verlangte, dass sein 
Altersguthaben für das Jahr 2012 eben-
falls mit 3,5 Prozent zu verzinsen sei. 
Eine entsprechende gegen die Vorsorge-
einrichtung gerichtete Klage wurde vom 
zuständigen Berufsvorsorgegericht des 
Kantons Genf gutgeheissen. Die Pen-
sionskasse führte gegen diesen Entscheid 
Beschwerde beim Bundesgericht.

Urteil des Bundesgerichts
Das Bundesgericht (in Fünferbeset-

zung) hat mit Verweis auf die bisherige 
Rechtsprechung erwogen, Austritte per 
Jahresende seien in zinsmässiger Hin-
sicht in jedem Fall der Gruppe der ver-
bleibenden Versicherten zuzuordnen. 
Zur Begründung wird vorgebracht, das 
Sparkapital der betroffenen Personen 
habe ganzjährig zur Erwirtschaftung der 
Rendite beigetragen. Nach Auffassung 
des Bundesgerichts gibt es keine sachli-
chen Rechtfertigungsgründe, die eine 
Ungleichbehandlung rechtfertigen wür-
den. Die Beschwerde wurde folglich ab-
gewiesen.

Bemerkungen zum Urteil
In Fortführung der bisherigen Recht-

sprechung hat das Bundesgericht bestä-
tigt, dass per 31. Dezember austretende 

Versicherte nicht anders behandelt wer-
den dürfen als Personen, die am 1. Ja-
nuar des Folgejahres weiterhin (aktiv 
oder als Rentner) versichert sind. Nach 
Auffassung des Bundesgerichts vermag 
daran auch eine eindeutige reglementari-
sche Bestimmung, gemäss welcher die 
Austritte per Ende Jahr den unterjähri-
gen Austritten gleichgestellt werden, 
nichts zu ändern.

Das Urteil ist sowohl in der Begrün-
dung als auch im Ergebnis nachvollzieh-
bar. Dennoch wäre wohl auch ein ande-
res Ergebnis denkbar gewesen. Zumin-
dest drängt sich die Frage auf, ob das 
Kriterium der «ganzjährigen Anlagerisi-
kogemeinschaft» wirklich zweckmässig 
ist oder ob die Grenze nicht auch anders 
hätte gezogen werden können. Für je-
manden, der per 30. Dezember austritt 
(fristlose Kündigung, Aufhebungsver-
trag etc.), dürfte es zumindest nur be-
dingt nachvollziehbar sein, wieso der 
einen Tag später ausscheidende Kollege 
zinsmässig unter Umständen eine andere 
Behandlung erfährt.

Das an sich sachgerechte Argument 
der «Zugehörigkeit zur Anlagerisikoge-
meinschaft» wurde meines Erachtens zu 
hoch gewichtet. Die in einer bestimmten 
Periode erzielte Rendite ist nicht das ein-
zige Kriterium für die Bestimmung der 
Höhe des Zinssatzes in einer Pensions-
kasse. So ist es denkbar, selbst bei negati-
ven Renditen hohe Zinsgutschriften zu 
gewähren, sofern dafür die entsprechen-
den Mittel vorhanden sind.

Mit Blick auf das Gleichheitsgebot 
könnte auch argumentiert werden, die 
während und um Ende des Jahrs ausge-
tretenen Personen teilten ein und das-
selbe Schicksal, nämlich das Ausscheiden 
aus der Pensionskasse. Entsprechend 
wäre dieser Personenkreis auch in ein 
und derselben Gruppe zusammenzufas-
sen, im Unterschied zur Gruppe der ver-
bleibenden Personen. Dabei darf nicht 
vergessen werden, dass der provisorische 
Zins unter Umständen auch höher aus-
fallen kann, womit die Züger im Ver-
gleich zu den verbleibenden Versicherten 
bessergestellt wären.

Grundsätzlich ist in Erinnerung zu 
rufen, dass die vorliegende Thematik ex-
klusiv die vom Privatrecht beherrschte 
weitergehende berufliche Vorsorge be-
schlägt. In diesem Bereich steht es den 
involvierten Rechtssubjekten im Rah-

men der Vertragsautonomie grundsätz-
lich frei, wie sie die Vorsorgeverhältnisse 
inhaltlich ausgestalten wollen. Wenn-
gleich die verfassungsmässigen Grund-
sätze der Gleichbehandlung und der Ver-
hältnismässigkeit auch bei privatrechtli-
chen Vorsorgeverhältnissen zum Tragen 
kommen, so gilt es dennoch, auch der 
Vertragsautonomie Gewicht beizumes-
sen. Insofern scheint es nicht unproble-
matisch, wenn die Gerichte diese vor-
sorgevertraglich getroffene Abrede mit 
Verweis auf das verfassungsmässige 
Gleichheitsgebot einfach umstossen.

Konsequenzen
Das Urteil schafft Klarheit und damit 

auch Rechtssicherheit. Vorsorgeeinrich-
tungen müssen sich damit arrangieren, 
den per Ende Jahr ausgetretenen oder 
pensionierten Personen den gleichen 
Zins wie den verbleibenden Destinatä-
ren gutzuschreiben. Bei Austritten und 
Vorsorgefällen während des Jahrs spricht 
aber weiterhin nichts gegen eine zins-
mässige Differenzierung, sofern dafür 
eine entsprechende reglementarische 
Grundlage besteht. n

Der Autor vertritt seine persönliche Meinung, die 
nicht zwingend der seines Arbeitgebers ent-
spricht.


